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Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 28.02.2022, 17.00 Uhr, 
Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig
  
Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 17.01.2022
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 31.01.2022
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Vorlagen
 - Verkauf des Flurstückes 726 der Gemarkung Reudnitz zur Errichtung 

von sozialem Wohnraum – Zweitvorlage – Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau; 1. Lesung; VII-DS-06438

Anfragen, Sonstiges
Beschlüsse aus der 41. nichtöffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 20.12.2021
VII-DS-06629
 - Verhandlung über Erbbaurecht für eine Teilfläche des Grundstückes 

IP Nord GE3 zur Ansiedlung eines Produktionsunternehmens
Beschlüsse aus der 42. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 17.01.2022
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
(Änderungen vorbehalten) ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie den 
geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de 

Sitzung des Ortschaftsrates Burghausen am 22.02.2022 um 19:00 Uhr 
Die Sitzung findet per Videokonferenz statt. Den Link und die voll-
ständigen Unterlagen zur Sitzung finden Sie unter  www.leipzig.de/
ortschaftsrat 
 - Eröffnung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Änderungen / Feststellung der Tagesordnung
 - Protokollkontrolle
 - Bericht aus der Stadtratsitzung vom 09.02. und 10.02.2022
 - Festlegung der Themen für die OR Sitzung am 29.03.2022 mit Frau 

Felthaus

Sitzung des Ortschaftsrates Plaußig am 24.02.2022 um 19:00 Uhr
abgehalten in Form einer Videokonferenz
Weitere Informationen auf www.leipzig.de/ortschaftsrat

Sitzung des Ortschaftsrates Lützschena-Stahmlen am 28.02.2022 
um 18:30 Uhr
Weitere Informationen auf www.leipzig.de/ortschaftsrat

Sitzung des Ortschaftsrates Seehausen am 01.03.2022 um 19:00 Uhr
in der Alten Schule Göbschelwitz, Göbschelwitzer Str. 73, 04356 Leipzig
Weitere Informationen auf www.leipzig.de/ortschaftsrat
 - Eröffnung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit
 - Protokollbestätigung vom 01.02.2021
 - Maßnahmen 2022 Amt Stadtgrün und Gewässer
 - Vorplanung Ausbau Merkwitzer Straße 
 - Vorbereitung Frühjahrsputz 09.04.2022
 - Abstimmung über weitere Nutzung der Alten Schule Göbschelwitz ■

Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie den 
geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de 

Stadtbezirksbeirat West am 28.02.2022, 18:00 Uhr
Die Sitzung findet per Videokonferenz statt. Den Link und die vollständigen 
Unterlagen zur Sitzung finden Sie unter  www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat
 - Beratungen zum Stadtbezirksbudget 
 - Planungsbeschluss Zweifeldersporthalle OS Ratzelstraße – Neubau
 - Vorstellung Jugendkoordinator West
 - Vorstellung Quartiersmanagement Grünau

Sitzung Stadtbezirksbeirat Südost am 01.03.2022, 18:30 Uhr
Die Sitzung findet als Videokonferenz statt. Den Link zur Sitzung und die 
Tagesordnung finden Sie unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat
 - Sachstandsbericht zum Stephaniplatz
 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kita Russenstraße 135
 - Verkauf des Flurstückes 726 der Gemarkung Reudnitz zur Errichtung 

von sozialem Wohnraum – Zweitvorlage
 - Baubeschluss Neubau Kindertagesstätte Reichpietschstraße 16
 - Ertüchtigung der Wege im Stötteritzer Wäldchen
 - Stadtbezirksbudget  

Sitzung Stadtbezirksbeirat Nordost am 02.03.2022, 17:30 Uhr
Die Sitzung findet auf Grund der aktuellen Coronaentwicklung digital statt. 
Weitere Informationen und Zugangslink im Ratsinformationssystem:  www.
leipzig.de/stadtbezirksbeirat 
 - Baubeschluss Zweifeldsporthalle für GS 66. Schule Komarowstraße
 - Deckenerneuerungsmaßnahme Adenauerallee von Rackwitzer Straße 

bis Rohrteichstraße und Brandenburger Straße von Am Gothischen Bad 
bis Adenauerallee

 - Deckenerneuerungsmaßnahme Permoserstraße von Torgauer Straße 
bis Elisabeth-Schumacher-Straße

 - Spielplatzsituation am Theklaer Bagger
 - 19. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Ost am 02.03.2022, 18:00 Uhr, per Videokonferenz
Den Link und die vollständigen Unterlagen zur Sitzung finden Sie unter: 
Ratsinformationssystem Stadt Leipzig – www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat 
 - Deckenerneuerungsmaßnahmen Permoserstraße von Torgauer Straße 

bis Elisabeth-Schumacher-Straße
 - Verwendung von sanierungsrechtlichen Ausgleichsbeträgen gem. § 

154 BauGB in 2022
 - 1. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss Instandsetzung 

der Brücke über die Bernhardstraße und der Brücke über die Theodor-
Neuber-Straße 

 - Beratung zum Stadtbezirksbudget 

Sitzung Stadtbezirksbeirat Nordwest am 03.03.2022, 18:00 Uhr
Die Sitzung findet als Videokonferenz statt. Den Link zur Sitzung und die 
Tagesordnung finden Sie auf www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat
 - Patenschaftsmodell – Gespräch mit Herrn Schülke
 - Stadtbezirksbudget  

Sitzung Stadtbezirksbeirat Nord am 03.03.2021, 17:30 Uhr
Die Sitzung findet auf Grund der aktuellen Coronaentwicklung digital 
statt. Weitere Informationen unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat
 - Verwendung von sanierungsrechtlichen Ausgleichsbeträgen gemäß 

§ 154 BauGB in 2022
 - Bestellung eines Erbbaurechts am Grundstück Gothaer Straße 42 für 

kooperatives und bezahlbares Bauen und Wohnen
 - Bestellung eines Erbbaurechts am Grundstück Wittenberger Straße 55 

für kooperatives und bezahlbares Bauen und Wohnen
 - 19. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

Ratsinformationssystem

https://ratsinfo.leipzig.de
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Das Dezernat Kultur der Stadt Leipzig schreibt Projektfördermittel für 
die Ausgestaltung des Themenjahres 2023 „Leipzig – Die ganze Stadt 
als Bühne“ aus. Gefördert werden Veranstaltungen und Projekte, die 
die Leipziger Ortschaften künstlerisch beleuchten und neue Strategien 
und Formate der kulturellen Teilhabe innerhalb der Stadtgesellschaft 
erproben. Anträge können bis zum 15. Juni 2022 für den Förderzeitraum 
1. Januar bis 31. Dezember 2023 gestellt werden.

In Leipzig versteht sich Kulturpolitik als strategische Stadt- und Gesell-
schaftspolitik. Als solche muss Kulturpolitik alle Akteur/-innen ihrer Stadt 
einbeziehen. Das gilt auch für diejenigen Stadtgebiete, die bisher wenig 
im Fokus städtischer Kulturpolitik standen. Vor diesem Hintergrund 
rückt das Themenjahr 2023 die Leipziger Ortschaften in den Blick und 
initiiert unter Beteiligung der Akteur/-innen vor Ort unterschiedliche 
Projekte zur Stärkung der kulturellen Identität und Infrastruktur. Ziel 
des Vorhabens ist es, sowohl auf die spezifische Lokalität der Ortschaften 
und ihre Alleinstellungsmerkmale aufmerksam zu machen, als auch den 
kommunalen Dialog und die kulturelle Teilhabe zu stärken.

Um den facettenreichen Möglichkeiten des Themas gerecht zu werden, 
wird ein spezielles Förderverfahren entwickelt und ausgeschrieben. Ins-
gesamt stehen im Jahr 2023 Projektmittel in Höhe von maximal 80.000,- 
Euro bereit. Unterstützt werden können Projekte, die eine städtische 
Förderung in Höhe von maximal 8.000,- Euro im Einzelfall beantragen.

Inhaltliche Anknüpfungspunkte können Projekte sein, die unter 
anderem:

• das Spannungsfeld von Zentrum und Peripherie innovativ beleuchten
• die Geschichte und Gegenwart der Leipziger Ortschaften künstlerisch 

verhandeln
• die Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale der Ortschaften 

thematisieren
• unmittelbar in einer oder mehreren Leipziger Ortschaften stattfinden 

oder Dialogformate zwischen den Ortschaften und den restlichen 
Stadtgebieten initiieren

• die Perspektiven und Lebensleistungen von Frauen in den Leipziger 
Ortschaften darstellen und würdigen 

• das jüdische Leben in den Leipziger Ortschaften in den Mittelpunkt 
der Betrachtung rücken.

Darüber hinaus können Anträge für Projekte eingereicht werden, die an 
bereits fokussierte Jahrestage anknüpfen, wie u.a.

• das Jubiläum zum 300. Amtsantritt von Johann Sebastian Bach, der 
125. Geburtstag von Hanns Eisler, das 50. Jubiläum der Städtepart-
nerschaft Leipzig-Brno und Leipzig-Kraków, der 70. Jahrestag des 
Volksaufstands am 17. Juni 1953, der 175. Todestag von Robert Blum 
oder daran anknüpfend der 175. Jahrestag der deutschen Revolution 
von 1848/49.

Förderkriterien und Auswahlverfahren

Eine Fachjury aus Expert/-innen, Vertreter/-innen des Stadtrates und der 
Stadtverwaltung bewertet die eingereichten Projektvorschläge anhand 
der folgenden Kriterien, die jeweils mit den Noten 1 (bestes Ergebnis) bis 
6 (schlechtestes Ergebnis) bewertet werden. Das Ergebnis wird den An-
tragsteller/-innen voraussichtlich Anfang August 2022 bekanntgegeben.

Es sollen Projekte gefördert werden, die (Kriterien):

• den thematischen Schwerpunkt „Leipzig – Die ganze Stadt als Bühne“ 
nachvollziehbar und aus einer gegenwärtigen Perspektive betrachten

• auf die historischen Anknüpfungspunkte (siehe oben) Bezug nehmen
• neue Kooperationsformen mit Kulturakteur/-innen der Ortschaften, 

Vereinen und ehrenamtlichen Einrichtungen vor Ort eingehen
• neue Strategien und Formate der kulturellen Teilhabe im Sinne einer 

„Kultur von/für alle“ erproben und stark in die Stadtgesellschaft 
hineinwirken

• jüngere Zielgruppen erreichen und maßgeblich die kulturelle Bildung 
unterstützen

• eine Bildung für Nachhaltige Entwicklung in den Fokus rücken
• interkulturelle/transkulturelle Begegnungen ermöglichen
• über einen schlüssigen Kosten- und Finanzierungsplan sowie eine 

hohe Realisierungswahrscheinlichkeit verfügen.

Gewünscht sind Projekte, die den kommunalen Dialog befördern, die 
Zusammenarbeit von Institutionen und freien Initiativen stärken, inklu-
sive und generationsübergreifende Kulturarbeit befördern und gezielt 
interessierte Freiwillige einbeziehen.

Zuwendungsempfänger/-in

Zuwendungsempfänger/-in im Sinne dieser Ausschreibung sind Antrag-
steller/-innen wie gemeinnützige Vereine, Verbände, freie Träger/-innen, 
Gruppen, Initiativen, Privatpersonen, andere juristische Personen sowie 
Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Aufgaben erfüllen, die im 
Interesse der Stadt Leipzig liegen.

Bei der Bezeichnung der/des Zuwendungsempfänger(s) ist die gesetz-
liche Vertretung anzugeben, wenn es sich um eine juristische oder nicht 
rechtsfähige Personenmehrheit handelt. Gesetzlich vertretende Organe 
werden durch natürliche Personen repräsentiert, da nur eine natürliche 
Person handlungsfähig sein kann. Insoweit ist bei der notwendigen 
Bezeichnung der/des Vertreter(s) die namentliche Benennung gemeint 
und rechtlich notwendig.

Voraussetzungen, Art und Umfang für eine Zuwendung

Die Vorhaben sind grundsätzlich in Leipzig sowie in dem oben genannten 
Förderzeitraum zu realisieren.

Die Antragsstellenden haben sich zur ergänzenden Finanzierung um 
Mittel von privaten und öffentlichen Geldgebern zu bemühen; freiwillige, 
unentgeltliche Leistungen können berücksichtigt werden. Es werden nur 
Vorhaben gefördert, mit deren Durchführung zum Zeitpunkt der An-
tragstellung noch nicht begonnen wurde. In begründeten Fällen können 
Ausnahmen zugelassen werden.

Das zur Förderung beantragte Vorhaben ist von der/dem Antragsteller/-
in grundsätzlich in Höhe von mindestens 10 Prozent der Gesamtausgaben 
aus eigenen oder Drittmitteln zu finanzieren.

Die Stadt Leipzig kann einer Ermäßigung des Eigenmittelanteils in 
angemessenem Umfang zustimmen, wenn die/der Antragsteller/-in 
freiwillige unentgeltliche Leistungen erbringt. Freiwillige, unentgeltliche 
Leistungen der Antragstellenden und Dritter dürfen nur in Höhe des 
marktüblichen Geldwertes veranschlagt werden. Sie sind nicht Bestandteil 
des Finanzierungs-, Haushalts- oder Wirtschaftsplans, sondern getrennt 
davon auszuweisen und, soweit sie für die Bewilligung maßgebend sind, 
im Zuwendungsbescheid für verbindlich zu erklären.

Die Zuwendungen werden als nicht rückzahlbare Zuschüsse im Wege 
der Projektförderung und Festbetragsfinanzierung gewährt. Eine Ab-
grenzung zur Förderung von Teilbereichen des Vorhabens ist zwingend 
auszuweisen, sollten mehrere Förderungen des Vorhabens bei der Stadt 
Leipzig angestrebt werden.

Rechtsgrundlagen / Verwendungsnachweis

Für die Beantragung, Vergabe, Verwendung und Abrechnung von städ-
tischen Zuwendungen gelten die Regeln der von der Ratsversammlung 
beschlossenen Richtlinien, die Sie auf der Internetseite der Stadt Leipzig 
als Download finden.

Die Förderung wird auf der Grundlage der Rahmenrichtlinie 
zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig an außer-
halb der Stadtverwaltung stehende Stellen (PDF 743 KB) (Zu-
wendungsrichtlinie – Beschluss der Ratsversammlung vom 
18.5.2016 – VI-DS 01241 – NF-05) (https://www.google.com/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOqJOm-
Yj2AhVphf0HHc2bAcEQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.

Themenjahr 2023 „Leipzig – Die ganze Stadt als Bühne“
Ausschreibung Projektfördermittel

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOqJOm-Yj2AhVphf0HHc2bAcEQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOqJOm-Yj2AhVphf0HHc2bAcEQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOqJOm-Yj2AhVphf0HHc2bAcEQ
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leipzig.de%2Fbuergerservice-und-verwaltung%2Faemter-und-
behoerdengaenge%2Fformulare%3Ftx_ewerkformsmanager_
pi%255Baction%255D%3Ddownload%26tx_ewerkformsmana-
ger_pi%255Bcontroller%255D%3DStatues%26tx_ewerkformsmana-
ger_pi%255Buid%255D%3D129%26cHash%3D5ce0188585be678d-
1c67688e38560e37&usg=AOvVaw1QlJpZ1GkZddu6ZERTdYmd) 
ausgereicht.
Es besteht kein Anspruch auf eine Zuwendung.
Der oder die Zuwendungsempfänger/-in ist im Zuwendungsbescheid 
und in den Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Projektförderung 
(AN-Best) insbesondere zu verpflichten, einen Verwendungsnachweis 
(gegebenenfalls vereinfacht) unter Verwendung des amtlichen Form-
blattes einzureichen sowie in allen Veröffentlichungen auf die Förderung 
durch die Stadt Leipzig, Dezernat Kultur, hinzuweisen.

Antrag stellen | Bewerbungsfrist: 15. Juni 2022

1. Rechtverbindlich unterschriebene Anträge sind unter Verwendung 
des zur Verfügung gestellten Antragsformulars auf Projektförde-
rung/Dezernat Kultur (PDF 602 KB) (https://www.leipzig.de/
buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/
formulare?tx_ewerkformsmanager_pi%5Baction%5D=downlo-
ad&tx_ewerkformsmanager_pi%5Bcontroller%5D=Form&tx_ewerk-
formsmanager_pi%5Bfilename%5D=&tx_ewerkformsmanager_
pi%5Buid%5D=902&cHash=ede0a717ff4c55e10f321ad6f48b40fc) 
nebst Kosten-Finanzierungsplan mit dem Stichwort Projektförderung 
Themenjahr 2023 per Post an die folgende Adresse senden: 

  Stadt Leipzig Dezernat Kultur
  Stichwort Projektförderung „Themenjahr 2023“
  Neues Rathaus
  Martin-Luther-Ring 4-6
  04109 Leipzig 

2. Zusätzlich sind die vollständigen Anträge in digitaler Version / als 
pdf an die folgende Adresse zu senden: andrea.hensel@leipzig.de

Die Bewerbungsfrist ist eine Ausschlussfrist; später eingegangene An-
träge können nicht mehr berücksichtigt werden. Maßgeblich für die 
Fristwahrung ist der Eingang des vollständigen Antrags per Post zu 1. 
Stadt Leipzig, Dezernat Kultur.

Im Falle einer Förderung wird das Projekt in Printform und Digital zum 
Themenjahr vorgestellt. Voraussetzung ist die Zuarbeit von Datum, 
Ort, Zeit, Veranstalter/-in sowie eines Veranstaltungstextes und eines 
kostenfrei nutzbaren Fotos, das frei von Rechten Dritter sein muss. Bei 
der Planung und Umsetzung der geförderten Projekte sind die zum 
jeweiligen Zeitpunkt geltenden rechtlichen Vorgaben aus Gründen der 
Covid-19-Pandemie zu berücksichtigen.

Rückfragen

Rückfragen zum Verfahren oder zu anderen Details bitte an Dr. Andrea 
Hensel (Referentin, Dezernat Kultur), per Mail: andrea.hensel@leipzig.
de ■

Vor dem Hintergrund der hohen Corona-Infektionszahlen findet die 
öffentliche Versteigerung von Fundsachen des Ordnungsamtes zurzeit 
ausschließlich als Onlineauktion statt.
Ab dem 21.03.2022 werden auf www.zoll-auktion.de allgemeine Fund-
sachen versteigert, deren Aufbewahrungspflicht von 6 Monaten gemäß 
§ 973 BGB abgelaufen ist. 
Ansprüche hinsichtlich der zur Versteigerung freigegebenen Fund-
sachen können bis zum 18.03.2022, 12:00 Uhr, im Fundbüro, Prager 
Straße 130 in 04317 Leipzig, Telefon-Nummer 0341 123-8400, geltend 
gemacht werden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.leipzig.de/fundbuero. ■

Ordnungsamt
Verwaltungsabteilung

Versteigerung von Fundsachen

Montag, 28.02.2022, 16:30 Uhr im Neuen Rathaus, Festsaal, 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 07.02.2022
Anträge aus dem Stadtrat – 1. Lesung
 - Personalbedarfe realistisch erfassen. Fachkräftegewinnung und 

-bindung im Bereich der sozialen Arbeit voranbringen
Anträge aus dem Stadtrat – 2. Lesung
Vorlagen – 1. Lesung
 - Änderung der Kita-Platzkapazität am Standort Linnéstraße 12, 

Flurstücke 2452, 2452 a, 2452/1 Gemarkung Leipzig
 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kita Russenstraße 135
 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kindertageseinrichtung 
 - Wurzner Straße 122

Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfeausschuss
 - VII-02/2022 Förderung der Schulsozialarbeit 2022

Bericht der Bürgermeisterin
Information der Verwaltung
 - Sachstand der Kita-Baumaßnahmen

Sonstiges ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende  
des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des Jugendhilfe- 
ausschusses

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOqJOm-Yj2AhVphf0HHc2bAcEQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOqJOm-Yj2AhVphf0HHc2bAcEQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOqJOm-Yj2AhVphf0HHc2bAcEQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOqJOm-Yj2AhVphf0HHc2bAcEQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOqJOm-Yj2AhVphf0HHc2bAcEQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOqJOm-Yj2AhVphf0HHc2bAcEQ
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/formulare?tx_ewerkfo
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/formulare?tx_ewerkfo
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/formulare?tx_ewerkfo
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/formulare?tx_ewerkfo
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/formulare?tx_ewerkfo
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/formulare?tx_ewerkfo
https://www.leipzig.de/fundbuero
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Die Stadt Leipzig – Marktamt veranstaltet

von Mittwoch, 29.06. bis Sonntag, 10.07.2022 auf dem Marktplatz
(12 Veranstaltungstage) das 22. Leipziger Weinfest 2022 

als Spezialmarkt auf Grundlage der Marktsatzung – Satzung der Stadt 
Leipzig über die Durchführung, Zulassung und Gebührenerhebung 
auf Wochen- und Spezialmärkten vom 13.12.2017, RB VI-DS-04733, 
veröffentlicht im Leipziger Amtsblatt Nr. 23 vom 23.12.2017, zuletzt 
geändert durch Beschluss Nr. VII-DS-01122 am 07.10.2020, veröffent-
licht im Leipziger Amtsblatt Nr. 19 vom 17.10.2020.

Das Veranstaltungskonzept sieht vor:

• Zulassung von Winzern der verschiedensten Anbaugebiete Deutsch-
lands und Europas mit hochwertigen, attraktiven Weinständen

• Verkaufsstände mit allgemeinem Warenangebot werden nicht 
zugelassen.

• Die gastronomische Versorgung erfolgt durch Eigenanwerbung 
des Veranstalters.

Der Veranstalter stattet den Marktplatz mit ausreichend Bestuhlung aus 
und stellt ebenfalls überdachte Weinlauben mit Sitzgelegenheiten zur 
Verfügung. Der Veranstalter sorgt für ein tägliches Bühnenprogramm 
mit Live-Musik und eine entsprechende Dekoration des Marktplatzes.

Schriftliche Bewerbungen mit Foto des Verkaufsstandes, dem Nach-
weis der Betriebshaftpflichtversicherung und Dekorationsvorschlägen 
sowie elektronische Bewerbungen über Amt 24 – Sachsen (zu finden 
unter www.leipzig.de/maerkte) sind bis zum 30.04.2022 zu richten an:

Die Stadt Leipzig – Marktamt veranstaltet auf ausgewählten Flächen 
im Stadtzentrum

vom Freitag, dem 23.09. bis Montag, dem 03.10.2022  
(11 Veranstaltungstage)

die Leipziger Markttage / Erntedanktage

als Spezialmarkt auf Grundlage der Marktsatzung – Satzung der Stadt 
Leipzig über die Durchführung, Zulassung und Gebührenerhebung 
auf Wochen- und Spezialmärkten vom 13.12.2017, RB VI – 04733, 
veröffentlicht im Leipziger Amtsblatt Nr. 23 vom 23.12.2017, zuletzt 
geändert am 07.10.2020 durch Beschluss Nr. VI-DS-01122, veröffent-
licht im Leipziger Amtsblatt Nr. 19 vom 17.10.2020.

1. Das Marktkonzept sieht vor:

• Zulassung von bis zu 4 Gastronomen in einheitlichen Gastrozelten 
• (Größe pro Gastronom: 2 Zelte a 5x5 m Pagode)
• Zulassung eigener Gastronomie-Stände spezieller Art
• Vergabe von Standplätzen für markttypische Verkaufsstände und 

Verkaufshäuser
• (bevorzugte Stände: historische Planwagen, Marktkarren etc., 

Schirmstände abplanbar weiß-grün gestreift – max. Größe: Front 
6 m x Tiefe 3 m)

• begrenzte Zulassung: Waffel- und Schmalzbäcker mit eigenem 
Verkaufshaus und ein kleines Riesenrad

Die Leipziger Markttage sollen die Vielfalt der einheimischen Erzeug-
nisse und die regionalen Besonderheiten wiederspiegeln. Handwerk-
liche Vorführungen am Stand sind ausdrücklich erwünscht.

2. Besonderes Interesse besteht an Bewerbern
2.1. aus der Gastronomie für einheitliche Gastrozelte siehe 1.1

 Postanschrift       
 Stadt Leipzig – OE 72     
 04092 Leipzig      
 E-Mail: marktamt@leipzig.de    
      
Es erfolgt keine Eingangsbestätigung. 

Zulassungen mit detaillierten Teilnahmebedingungen erteilt das 
Marktamt bis zum 01.06.2022.

Datenschutzhinweis:

Die Informationen zum Datenschutz gemäß Artikel 13 EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten bei der Zulassung zu Märkten der Stadt Leipzig, erhalten Sie im 
Marktamt oder im Internet unter www.leipzig.de/maerkte .

Öffentliche Bekanntgabe:

Diese Ausschreibung wurde am 19.02.2022 im Elektronischen Amts-
blatt und am 26.02.2022 im Leipziger Amtsblatt (Nr. 04/2022) öffentlich 
bekannt gegeben.

Das Marktamt weist darauf hin, dass diese Ausschreibung von 
Spezialmärkten infektionsschutzbedingt auch kurzfristig aufgrund 
einer Entscheidung der Stadt Leipzig oder durch behördliche An-
ordnung, Verordnung, aufgrund eines Gesetzes oder höherer Gewalt 
aufgehoben werden kann. Dasselbe gilt für die Durchführung des 
jeweiligen Spezialmarktes und für die Zulassung einzelner Markt-
teilnehmer. ■

Gastronomen mit besonderem Marktkonzept hinsichtlich Originali-
tät im Angebot, besonders der Vielfalt der traditionellen sächsischen 
Küche und in der Ausgestaltung des Zeltes.

Zur Beachtung:

Zu jedem Gastronomiezelt wird ein Freisitz mit Außenstand (max. 9 
m²) gewährt, der gesondert zu beantragen ist. Auf der Grundlage des 
Gestaltungskonzeptes erfolgen vom Veranstalter Vorgaben zu deren 
Größe und äußerem Erscheinungsbild.

2.2. eigene Gastronomie-Stände spezieller Art siehe 1.2

Das Veranstaltungskonzept sieht keine Verwendung von Gas auf dem 
Marktplatz vor.

2.3. als Markthändler mit dem Angebot von:

• Blumen/Pflanzen, Töpfer- und Keramikwaren, Glas-, Porzellan-, 
Kristall- und Messingwaren

• Obst und Gemüse, Zwiebelzöpfe
• Naturerzeugnisse wie Tee, Gewürze, Kräuter, Imkereierzeugnisse, 

Dauerwurst-, Back- und Süßwaren, Mandeln, Nüsse, kandierte und 
schokolierte Früchte

• Artikel für die Hauswirtschaft / Holz-, Kork-, Rattan- und Korb-
waren 

• Kunstgewerbliche Kleinartikel, Trocken- und Seidenblumen, kunst-
gewerbliche Floristik

• Spielwaren, Bücher, Papier- und Schreibwaren, Bilder
• Kosmetikartikel, Uhren, Modeschmuck, Mineralien
• Täschner- und Kleinlederwaren, Fellkleinartikel
• Tischwäsche, Pullover, T-Shirts, Kopfbedeckungen, Schirme
• Weine und Spirituosen (ohne Ausschank), Käse

Ausschreibung Leipziger Weinfest 2022

Ausschreibung Leipziger Markttage 2022
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3. Bewerbung/Zulassung

Die Bewerbungen können elektronisch über Amt 24-Sachsen 
(zu finden unter www.leipzig.de/maerkte) oder schriftlich (unter 
Verwendung des 
Bewerbungsformulars) bis zum 30.04.2022 eingereicht werden.

4. Bewerbungsangaben

• Firmenbezeichnung Name / Anschrift / Telefon / E-Mail
• Sortiment / Angebot
• Bedarf Strom und Wasser
• aktuelle Gewerbeunterlagen (Kopie)
• Nachweis über die Betriebshaftpflichtversicherung
• aktuelles Farbfoto
• Platzbedarf (Frontbreite und Tiefe)

Unvollständige oder verspätet eingereichte Bewerbungen können 
nicht berücksichtigt werden. Bereits eingereichte Bewerbungen, die 
vorstehende Angaben nicht enthalten, müssen bis zum o. g. Zeitpunkt 
ergänzt werden.

Maßgebend für die Wahrung der Frist ist das Eingangsdatum.

Wird nach Ablauf der Bewerbungsfrist ein Mangel an geeigneten Be-
werbungen in den Branchen festgestellt, die dem Veranstalter nach 
dem Gestaltungswillen wichtig sind, kann der Veranstalter geeignete 
Beschicker selbst anwerben und in die Bewerberliste aufnehmen.

Es erfolgt keine Eingangsbestätigung. 

Zulassungen erteilt das Marktamt bis zum 30.06.2022.
Ein Anspruch auf Zuweisung eines Standplatzes in bestimmter Lage, 

Größe und Beschaffenheit besteht nicht, auch wenn der Bewerber schon 
vorher an den Leipziger Markttagen teilgenommen hat.

Absagen erfolgen schriftlich bis zum 30.06.2022.

Bewerbungen sind zu richten an:

 Postanschrift       
 Stadt Leipzig – OE 72     
 04092 Leipzig      
 E-Mail: marktamt@leipzig.de   
       

Datenschutzerklärung:

Die Informationen zum Datenschutz gemäß Artikel 13 EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten bei der Zulassung zu Märkten der Stadt Leipzig, erhalten Sie im 
Marktamt oder im Internet unter www.leipzig.de/maerkte .

Öffentliche Bekanntgabe:

Diese Ausschreibung wurde am 19.02.2022 im elektronische Amtsblatt 
und am 26.02.2022 im Leipziger Amtsblatt (Nr. 04/2022) öffentlich 
bekannt gegeben.

Das Marktamt weist darauf hin, dass diese Ausschreibung von 
Spezialmärkten infektionsschutzbedingt auch kurzfristig aufgrund 
einer Entscheidung der Stadt Leipzig oder durch behördliche An-
ordnung, Verordnung, aufgrund eines Gesetzes oder höherer Ge-
walt aufgehoben werden kann. Dasselbe gilt für die Durchführung 
des jeweiligen Spezialmarktes und für die Zulassung einzelner 
Marktteilnehmer. ■

Die Stadt Leipzig – Marktamt veranstaltet auf ausgewählten Flächen 
im Stadtzentrum

von Dienstag, 22.11.2022 (17:00 Uhr Eröffnung) 
bis Donnerstag, 22.12.2022 (31 Veranstaltungstage),  

auf dem Teilbereich Marktplatz bis einschließlich 23.12.2022, den 
traditionellen Leipziger Weihnachtsmarkt 2022

als Spezialmarkt auf Grundlage der Marktsatzung – Satzung der Stadt 
Leipzig über die Durchführung, Zulassung und Gebührenerhebung 
auf Wochen- und Spezialmärkten vom 13.12.2017, RB VI – 04733, 
veröffentlicht im Leipziger Amtsblatt Nr. 23 vom 23.12.2017, zuletzt 
geändert am 07.10.2020 durch Beschluss Nr. VII-DS-01122, veröffent-
licht im Leipziger Amtsblatt Nr. 19 vom 17.10.2020.

1. Das Veranstaltungsprofil (Marktkonzept) des Veranstalters sieht vor:

Bewerbung zur Anmietung von Verkaufshäusern (begrenzte Anzahl, 
Größe ca. 3,40 m x 2,40 m) 
Bewerbung mit eigenem Holzhaus (max. 6 Frontmeter, weitere tech-
nische Anforderungen zum Haus sind beim Marktamt abzufordern)
Bewerbung einer begrenzten Anzahl attraktiver Kinderkarussells (max. 
Front bis 9 m, Durchmesser bis 12 m), 1 Riesenrad.
Andere Aufbauarten wie Bratwurststände, Feldküchen, Zeltstände, 
mobile Verkaufswagen sind ausgeschlossen.
Die Zulassung erfolgt nach Anbietergruppen (AG) und wird nach 
prozentualer Verteilung festgelegt:

AG 1 – Weihnachtssortimente1 4 %
AG 2 – Süßwaren, Waffel- und Schmalzbäcker, etc. 10 %
AG 3 – Imbiss und Heißgetränke 24 %
AG 4 – Backwaren, Naturerzeugnisse, etc. 13 %
AG 5 – Geschenkartikel 27 %
AG 6 – sonstige Sortimente (Mützen, Schals, etc.) 7 %
AG 7 – Kinderkarussells, Riesenrad 3 %
AG 8 – gemeinnützige Vereine / Organisationen 2 %

2. Folgende Anbietergruppen werden zugelassen:
2.1. Weihnachtssortimente

• Holzschnitzwaren, Advents-, Weihnachts- und Christbaum-
schmuck, Weihnachtsbaumständer und -beleuchtung

• Handwerker mit Vorführung (Zulassung auch wochenweise bzw. 
zeitlich begrenzt möglich)

• Kerzen

2.2. Süßwaren, gebrannte Mandeln, Nüsse, Waffeln, glasierte Früchte

Herstellung und Verkauf von gebrannten Mandeln und Nüssen, 
Popcorn, glasierten Früchten, Zuckerwatte, Süßwaren, Waffel- und 
Schmalzbäckerei, Maroni (Zubereitung ohne Gas)

2.3. Imbiss und Heißgetränke

• Imbisssortimente mit/ohne alkoholhaltige und alkoholfreie Heiß-
getränken

• Es wird dabei ein Angebot an zubereiteten Speisen vorausgesetzt, 
das zumindest gleichwertig zum Getränkeangebot besteht. 

• Getränkestände mit alkoholhaltigen und/oder alkoholfreien Heiß-
getränken und Spirituosen (nur Proben).

• Die Verfahrensweise zum Bezug einheitlicher Glühweintrinkgefäße 
wird mit der Marktzulassung bestimmt.

• Der gebührenpflichtige Einsatz von Stehtischen und deren Ausfüh-
rung (attraktive Holztische in Absprache mit dem Veranstalter) ist 
mit der Bewerbung anzumelden. Über die Anzahl entscheidet der 
Veranstalter nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Fläche.

Zur Beachtung:

Die Abgabe von Speisen und der Verkauf bzw. Ausschank von Ge-
tränken in Einwegbehältnissen aus Plastik/Aluminium und die Ver-
wendung von Plastikbestecken sind nicht zugelassen.
Neubewerber mit Flüssiggaskochstellen werden nicht zugelassen. 

Ausschreibung Leipziger Weihnachtsmarkt 2022
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Die Heizung mit Flüssiggas ist generell untersagt.

2.4. Weihnachtliche Backwaren, Lebkuchen, Dauerwurstwaren und 
Schinken in weihnachtlicher Verpackung, Gewürze, Tee, Imkerei-
erzeugnisse, Antipasti, Nüsse, Weine, Spirituosen (nur Proben)

• Geschenkartikel
• Spielwaren
• Glas-, Porzellan-, Keramik-, Kristall-, Messing-, Kupfer-, Zinn- und 

Stahlwaren
• Töpfe, Pfannen, Backformen, Holz-, Kork- und Korbwaren (außer 

Möbel), kunstgewerbliche Kleinartikel
• Täschner- und Kleinlederwaren (möglichst mit Monogrammpräge-

Service), Fellkleinwaren
• Modeschmuck, Mineralien
• Bücher, Papier- und Schreibwaren, elektronische Medienträger 
• Bilder, online- bzw. Fotoangebote
• Adventsgestecke, -kränze, Kunst- und Trockenblumen, Mistelz-

weige 

Sonstige Sortimente 

• Schals, Mützen, Handschuhe, Tücher, Tischwäsche
• Strumpfwaren, Kleinkindersachen, Hausschuhe 

• Kinderkarussells / Riesenrad
• begrenzte Anzahl attraktiver Kinderkarussells, max. Front bis 9 m 

Breite, Durchmesser bis 12 m, 1 Riesenrad

2.8. gemeinnützige Vereine / Organisationen
Eine begrenzte Anzahl von Organisationen/Vereinen kann bei Nach-
weis der Gemeinnützigkeit zeitlich begrenzt zugelassen werden. 
Die Stadt stellt dafür zwei Wechselhütten zur Verfügung, die durch 
die Organisation/den Verein selbst zu nutzen und entsprechend innen 
zu gestalten sind. 
Die Organisationen/Vereine haben sich ebenfalls entsprechend dieser 
Ausschreibung, inklusive aller benannten Fristen, zu bewerben. 
In der Bewerbung ist der gemeinnützige Zweck deutlich sichtbar 
darzustellen.
Bei mehreren gleichwertigen Bewerbungen von gemeinnützigen Ver-
einen/Organisationen wird über eine mögliche Teilnahme der Vereine/
Organisationen per Los entschieden.
Organisationen/Vereine, die in Vorjahren Teilnehmer des Leipziger 
Weihnachtsmarktes waren, müssen der Bewerbung den Nachweis 
der Verwendung erzielter Einnahmen in geeigneter Form beilegen.

Bevorzugt werden Händler mit typisch traditionellem, weihnacht-
lichen Sortiment sowie Gewerbetreibende, die während des Marktes 
handwerkliche Tätigkeiten verrichten (z. B. Holzschnitzer, Glasbläser, 
Töpfer, Klöppeln, Kerzenziehen, Gravieren, Schleifen).

Ausgeschlossen sind die Sortimente: Bekleidung/Konfektion aus 
Textil und Leder für alle Altersgruppen, volksfesttypische Artikel 
(z. B. Luftballons, Verlosungen), Kriegsspielzeug, pyrotechnische 
Sortimente, Erstellung von Horoskopen, Propaganda jeglicher Form, 
Werbe-, Neuheiten- und Restpostenverkäufe, Produkte die gegen 
geltende gesetzliche Bestimmungen verstoßen, Glücksspiel, typische 
Wochenmarktsortimente.

3. Bewerbung/Zulassung/Marktkonzept

Die schriftlichen oder elektronischen Bewerbungsangebote (zu finden 
unter www.leipzig.de/maerkte/ hier ist auch der Link zu Amt 24 – 
Sachsen hinterlegt) sind zu richten an die Stadt Leipzig, Marktamt, als 
Gesamtveranstalter des Leipziger Weihnachtsmarktes – für alle Plätze 
bis spätestens 30.04.2022. 

Postanschrift   nur für Marktplatz
Stadt Leipzig – OE 72 Käthe Wohlfahrt KG
04092 Leipzig   Herrngasse 1, 
      91541 Rothenburg o.d.T.
E-Mail: marktamt@leipzig.de E-Mail: wmleipzig@wohlfahrt.com
     
Bewerbungsangaben:

 - Firmenbezeichnung:

 - Name, Vorname Inhaber/Geschäftsführer
 - Telefon, Festnetz und mobil
 - Internetadresse, E-Mail

• aktuelle Gewerbeunterlagen (Kopie auch bei wiederholter Bewer-
bung), Reisegewerbekarte oder Gewerbeanmeldung, Steuernummer 

• Auszug aus dem Gewerbezentralregister, Handelsregisterauszug 
(für eingetragene Firmen)

• Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung
• konkretes Sortimentsangebot (gemäß Anbietergruppen mit ent-

sprechender Sortimentsreinheit und Sortimentstiefe)
• aktuelles, weihnachtliches Farbfoto des Verkaufshauses mit Gestal-

tungsvorschlag für die Innen- und Außendekoration einschl. Dach-
gestaltung passend zum Sortiment oder weihnachtlich/märchenhaft

• Angaben über handwerkliche Tätigkeiten am Stand
• Bedarf an Elektroenergie (Schwach- oder Kraftstrom in KW)
• Bedarf an Wasser (Kanister-Pumpsystem)
• Verwendungsnachweis für erzielte Einnahmen zur Förderung 

gemeinnütziger Zwecke/Projekte

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die äußerliche Gestaltung 
durch Auflagen festzulegen (vgl. Bewerbungsformular).

Die eigenständige Außenbeschallung bzw. der Anbau von Geräten 
zur Schallerzeugung- und Wiedergabe an den Verkaufsständen und 
-flächen ist nicht erlaubt. 

Grundlage für die Auswahl eines Bewerbers sind ausschließlich die 
von ihm eingereichten Bewerbungsunterlagen.
Unvollständige und verspätet eingehende Bewerbungen können nicht 
berücksichtigt werden. Bereits eingereichte Bewerbungen, die die 
erforderlichen Angaben nicht enthalten, können bis spätestens zum 
Bewerbungsschluss vervollständigt werden. 
Doppelbewerbungen eines Gewerbetreibenden werden nicht berück-
sichtigt.

Bei der Auswahl der Bewerber finden die Zulassungskriterien der Stadt 
Leipzig nach der Marktsatzung und die in den Teilnahmebedingungen 
(Marktkonzept) genannten Kriterien Anwendung. 

Maßgebend für die Wahrung der Frist ist das Eingangsdatum. 

Es erfolgt keine Eingangsbestätigung.

Wird nach Ablauf der Bewerbungsfrist ein Mangel an geeigneten Be-
werbungen in den Branchen festgestellt, die dem Veranstalter nach 
dem Gestaltungswillen wichtig sind, kann der Veranstalter geeignete 
Beschicker anwerben und in die Bewerberliste aufnehmen.

Zulassungen bzw. Absagen ergehen vom Marktamt oder von dem 
durch die Stadt Leipzig beauftragten Mitausrichter Käthe Wohlfahrt 
KG (für Marktplatz) bis zum 29.07.2022. 

Ein Anspruch auf Zuweisung eines Standplatzes in bestimmter Lage, 
Größe oder sonstiger Beschaffenheit besteht nicht, auch wenn der Bewer-
ber schon vorher an Leipziger Weihnachtsmärkten teilgenommen hat.

Datenschutzerklärung:

Die Informationen zum Datenschutz gemäß Artikel 13 EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten bei der Zulassung zu Märkten der Stadt Leipzig, erhalten Sie im 
Marktamt oder im Internet unter www.leipzig.de/maerkte .

Marktkonzept:

Die aktuellen Teilnahmebedingungen (Marktkonzept) sind im Internet 
abrufbar unter www.leipzig.de/weihnachtsmarkt.

Das Marktamt weist darauf hin, dass diese Ausschreibung von 
Spezialmärkten infektionsschutzbedingt auch kurzfristig aufgrund 
einer Entscheidung der Stadt Leipzig oder durch behördliche An-
ordnung, Verordnung, aufgrund eines Gesetzes oder höherer Gewalt 
aufgehoben werden kann. Dasselbe gilt für die Durchführung des 
jeweiligen Spezialmarktes und für die Zulassung einzelner Markt-
teilnehmer. ■
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Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 08.12.2021 den Jah-
resabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2019 bis 31.12.2019 für den 
Eigenbetrieb Stadtreinigung festgestellt:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 in der Fassung vom 27.04.2020 
(Anlage 2) wird festgestellt.

2.   Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2019 beträgt EUR 1.166.154,86 
und wird wie folgt verwendet:

 Einstellung in die Gewinnrücklagen

 EUR 958.199,67 in die Rücklage für Investitionen Abfallentsorgung
 EUR   40.490,13 in die Rücklage für Investitionen Straßenreinigung/

Winterdienst/Papierkorbentsorgung/Stadtsauberkeit
 EUR 58.177,26 in die Rücklage für Rekultivierung/Nachsorge

 Die verbleibenden EUR 109.287,80 werden auf neue Rechnung 
vorgetragen.

3. Die aus dem Jahresüberschuss 2019 gebildeten Rücklagen werden 
in den Folgejahren in Höhe der getätigten Investitionen zum Zeit-
punkt der Investitionsmaßnahme in die allgemeine Gewinnrücklage 
umgebucht.  

4. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2019 bis 
31.12.2019 Entlastung erteilt.

5. Die im Geschäftsjahr 2019 nicht verbrauchten Winterdienstmittel in 
Höhe von EUR 745.164,39 verbleiben im Eigenbetrieb und werden 
für Maßnahmen im Bereich der Grünpflege eingesetzt. Im Jahres-
abschluss 2021 ist ein Nachweis der Mittelverwendung zu erbringen 
und die Verbindlichkeit gegenüber der Stadt entsprechend auszu-
buchen.

6.  Bisher nicht vorgenommene Umbuchungen aus den zweckgebun-
denen Gewinnrücklagen in Höhe der getätigten Investitionsmaß-
nahmen der Geschäftsjahre 2007 bis 2017 sind im Jahresabschluss 
2021 nachzuholen.

 
Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Ebner Stolz GmbH & Co. KG: 
Wir haben den Jahresabschluss der Stadtreinigung Leipzig, Eigen-
betrieb der Stadt Leipzig, Leipzig, – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht der Stadtreinigung Leipzig, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, 
Leipzig, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2019 geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen 
Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Frei-
staates Sachsen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigen-
betriebs zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Frei-
staates Sachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Betriebsleitung für den Jahresabschluss und den Lage-
bericht
Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Freistaat Sachsen i. V. m. den einschlägigen, deutschen für große 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs ver-
mittelt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der 
Unternehmstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung 
des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Freistaates Sachsen entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die 
Betriebsleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob 
der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lage-
bericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 

Feststellung des Jahresabschlusses für das  
Wirtschaftsjahr 01.01.2019 bis 31.12.2019  

für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig
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vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates 
Sachsen i. V. m. den einschlägigen, deutschen für große Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 
32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 - identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – be-
absichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.

 - gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den 
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Ei-
genbetriebs abzugeben.

 - beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung 
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 
der von der Betriebsleitung dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben.

 - ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von 

der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 - beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt 
des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

 - beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

 - führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dar-
gestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir 
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der 
Betriebsleitung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hinweis zur öffentlichen Auslegung: 
Der Jahresabschluss 2019 liegt vom 24.02.2022 bis 04.03.2022 in der 
Stadtreinigung, im „täglich rausgeputzt – Unser Laden fürs Beraten“, 
Jägerhof/Hainstraße 17a, in 04109 Leipzig von Montag bis Freitag 
von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr öffentlich aus. ■
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Die Landesdirektion Sachsen gibt als zuständige Anhörungs- und 
Planfeststellungsbehörde gemäß § 5 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes zur 
Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz 
– PlanSiG) in Verbindung mit § 73 Absatz 6 Satz 2 bis 4 Verwaltungsver-
fahrensgesetz (VwVfG) bekannt, dass im Rahmen des oben genannten 
Verfahrens anstelle eines Erörterungstermins ersatzweise eine Online-
Konsultation durchgeführt wird.

Die Landesdirektion Sachsen hat sich im Rahmen des ihr nach § 10 Absatz 
2 Satz 1 Nr. 2 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) eingeräumten Ermessens 
entschieden, wegen des erhöhten Infektionsrisikos infolge der Corona-
Pandemie von einer förmlichen Erörterung abzusehen und stattdessen 
eine Online-Konsultation gemäß § 5 Absatz 1 und Absatz 4 PlanSiG in 
Verbindung mit § 1 Nr. 22 PlanSiG und § 10 Absatz 2 LuftVG durch-
zuführen. Diese Online-Konsultation ersetzt den Erörterungstermin.

Für die Online-Konsultation werden den zur Teilnahme an einem 
Erörterungstermin Berechtigten die sonst im Erörterungstermin zu 
behandelnden Informationen zugänglich gemacht. Ihnen ist innerhalb 
einer vorher bekannt zu machenden angemessenen Frist Gelegenheit 
zu geben, sich schriftlich oder elektronisch dazu zu äußern.

Die Online-Konsultation findet in folgendem Zeitraum statt:

von Montag, dem 21. März 2022  
bis Freitag, dem 20. Mai 2022

1. Die Behörden, die anerkannten Vereinigungen und diejenigen, die 
rechtzeitig Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben 
haben, werden von der Online-Konsultation individuell benachrich-
tigt und erhalten die individuellen Zugangsdaten zu dem Online-
Portal. Die Weitergabe der Zugangsdaten zu dem Online-Portal an 
Dritte ist nicht zulässig. 

2.  Den zur Teilnahme Berechtigten werden die sonst im Erörterungs-
termin zu behandelnden Informationen in dem o. g. Zeitraum über 
das Passwort geschütztes Online-Portal: 

https://cristal2.probcloud.de/lds

 im Internet zugänglich gemacht.
 Im Online-Portal werden den zur Teilnahme Berechtigten eine ein-

führende Kurzpräsentation der Vorhabenträgerin zum Vorhaben, die 
Planunterlagen, eine vollständige Synopse (themenbezogene, inhalt-
liche Gegenüberstellung der Erwiderungen der Vorhabenträgerin zu 
den eingegangenen Einwendungen), dieser Bekanntmachungstext 
sowie Hinweise zur Nutzung des Online-Portals zugänglich gemacht. 

3. Die zur Teilnahme Berechtigten können sich innerhalb des oben 
genannten Zeitraums sowohl elektronisch über das Online-Portal 
(https://cristal2.probcloud.de/lds) als auch schriftlich (Postanschrift: 
Landesdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz oder Braustraße 2, 04107 
Leipzig) oder auch per E-Mail (Flughafenausbau.Posteingang@lds.
sachsen.de) gegenüber der Planfeststellungsbehörde insbesondere zur 
Erwiderung der Vorhabenträgerin auf Stellungnahmen und Einwen-
dungen äußern. Die Frist ist mit dem Eingang der Äußerung bei der 
Landesdirektion gewahrt, dies gilt auch für schriftliche Äußerungen.

4. Zur Teilnahme berechtigt sind neben den oben unter Ziffer 1. ge-
nannten Stellen auch sonstige Betroffene, deren Belange durch das 
Vorhaben berührt werden. Diese können rechtzeitig vor Ende der 
Äußerungsfrist (20. Mai 2022) über eine im Online-Portal generierte 
E-Mail oder schriftlich bei der Landesdirektion Sachsen (Landes-
direktion Sachsen, 09105 Chemnitz oder der Dienststelle in Leipzig, 
Braustraße 2, 04107 Leipzig) oder auch per E-Mail (Flughafenausbau.

Posteingang@lds.sachsen.de) unter Angabe von Namen, Anschrift 
und Betroffenheit einen Zugang zur Online-Konsultation beantragen.

 Wer sich im Verfahren geäußert, aber bis zum 21. März 2022 noch 
keine Benachrichtigung erhalten hat, kann bei der Landesdirektion 
Sachsen unter der E-Mail-Adresse Flughafenausbau.Posteingang@
lds.sachsen.de oder schriftlich unter der Postanschrift: Landesdirek-
tion Sachsen, 09105 Chemnitz oder Braustraße 2, 04107 Leipzig den 
Zugang zur Online-Konsultation beantragen.

5.  Für den Fall, dass die zur Teilnahme Berechtigten keinen leistungs-
fähigen Internetanschluss oder keinen PC besitzen, besteht nach 
vorheriger Terminabsprache unter 0341/9773202 die Möglichkeit, 
in die unter Ziffer 2 genannten Unterlagen Einsicht zu nehmen. Eine 
Berechtigung ist bei der Terminabsprache nachzuweisen. Äußerun-
gen können schriftlich per Brief bei der Landesdirektion Sachsen 
Landesdirektion Sachsen (09105 Chemnitz oder der Dienststelle in 
Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig) oder per E-Mail unter (Flug-
hafenausbau.Posteingang@lds.sachsen.de) eingereicht werden. Es 
ist die jeweils gültige Corona-Schutzverordnung zu beachten sowie 
die in der Landesdirektion durch die Corona-Pandemie bedingten 
Verhaltensregeln.

Hinweise: 
• Die o. g. Online-Plattform dient nur der Zurverfügungstellung der zu 

behandelnden Informationen. Über die Online-Plattform findet kein 
mündlicher Austausch oder schriftlicher Chat statt. Der Austausch 
eröffnet die Möglichkeit, auf die Erwiderung der Vorhabenträgerin 
schriftlich oder elektronisch per E-Mail Stellung zu nehmen.

• Eine Eingangsbestätigung zur Äußerung erfolgt nicht.
• Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Bevoll-

mächtigte haben ihre Bevollmächtigung durch schriftliche Vollmacht 
gegenüber der Landesdirektion Sachsen nachzuweisen. Die schrift-
liche Vollmacht kann auch der Äußerung beigefügt werden.

• Durch die Teilnahme an der Online-Konsultation oder durch die 
Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

• Die Teilnahme an der Online-Konsultation ist nicht verpflichtend. 
Bei Nichtteilnahme bleiben fristgerecht eingegangene Einwendungen 
und Stellungnahmen im vollen Umfang bestehen.

• Mit der Möglichkeit zur Äußerung im Rahmen der Online-Kon-
sultation wird keine neue, zusätzliche Einwendungsmöglichkeit 
eröffnet. Über die bereits vorgebrachten Argumente hinaus können 
keine neuen Sachargumente im Verfahren berücksichtigt werden. 
Eine Wiederholung der bereits vorgebrachten Argumente in der 
Online-Konsultation ist nicht erforderlich. Die Regelungen über die 
Online-Konsultation lassen einen bereits eingetretenen Ausschluss 
von Einwendungen unberührt (§ 5 Absatz 4 Satz 4 PlanSiG).

• Die ersatzweise durchgeführte Online-Konsultation ist mit Ablauf 
der oben genannten Äußerungsfrist beendet. 

• Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Landes-
direktion Sachsen unter https://www.lds.sachsen.de/bekanntma-
chung unter der Rubrik –> Infrastruktur –> Luftverkehr sowie im 
UVP-Portal unter https://uvp-verbund.de zugänglich gemacht.

Datenschutzhinweise
Bei der Teilnahme an der Online-Konsultation, der Abgabe von Stel-
lungnahmen und Äußerungen oder der Erhebung von Einwendungen 
seitens der Beteiligten werden zum Zwecke der Durchführung dieses 
Planfeststellungsverfahrens Daten erhoben. Diese Daten werden von 
der Landesdirektion Sachsen in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den 
geltenden Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet. Die entspre-
chenden datenschutzrechtlichen Informationen nach Artikel 13 Absatz 
1 und 2 sowie Artikel 14 Absatz 1 und 2 Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) sind unter https://www.lds.sachsen.de/datenschutz 
einsehbar. ■

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben  
„Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle,  

Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld“ 15. Planänderung
Online-Konsultation anstelle eines Erörterungstermins

https://cristal2.probcloud.de/lds 
https://cristal2.probcloud.de/lds
mailto:Flughafenausbau.Posteingang%40lds.sachsen.de?subject=
mailto:Flughafenausbau.Posteingang%40lds.sachsen.de?subject=
mailto:Flughafenausbau.Posteingang%40lds.sachsen.de?subject=
mailto:Flughafenausbau.Posteingang%40lds.sachsen.de?subject=
mailto:Flughafenausbau.Posteingang%40lds.sachsen.de?subject=
mailto:Flughafenausbau.Posteingang%40lds.sachsen.de?subject=
mailto:Flughafenausbau.Posteingang%40lds.sachsen.de?subject=
mailto:Flughafenausbau.Posteingang%40lds.sachsen.de?subject=
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://uvp-verbund.de
https://www.lds.sachsen.de/datenschutz 


Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 04/2022 · 19.02.2022

10

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung am 
20.01.2022 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 436 "Ver-
brauchermarkt Lindenthaler Hauptstraße" (Vorlage Nr. VII-DS-06186) 
beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. Er ist 
im Stadtplanungsamt niedergelegt und kann wie unten angegeben 
kostenlos für die Dauer von zwei Wochen eingesehen werden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Das Plangebiet befindet sich in Leipzig-Nordwest, im Ortsteil Linden-
thal, östlich der Lindenthaler Hauptstraße, in Höhe Kiesweg (entspre-
chend kartenmäßiger Darstellung). 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für einen neuen Verbrauchermarkt 
geschaffen werden.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und die Begründung sowie 
die zusammenfassende Erklärung können im Stadtplanungsamt, 
Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4 – 6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 
während der Dienststunden

Mo./Mi.  8.00 – 15.00 Uhr  
Di./Do.      8.00 – 16.00 Uhr
Fr.         8.00 – 12.00 Uhr

eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Die zu-
sammenfassende Erklärung beinhaltet, wie die Umweltbelange, die 
Ergebnisse der Beteiligungsprozesse und anderweitige Planungsmög-
lichkeiten beim Zustandekommen des Plans berücksichtigt wurden.  

Aufgrund der Vorschriften im Zusammenhang mit der Bewältigung 
der Corona-Pandemie bitten wir um telefonische Voranmeldung unter 
(0341) 123-4948. Beachten Sie bitte auch die zum jeweiligen Zeitpunkt 
geltenden Voraussetzungen zum Zugang in das Neue Rathaus.

Die genannten Unterlagen sind auch im Internet über das Ratsinfor-
mationssystem der Stadt Leipzig unter https://ratsinfo.leipzig.de 
(Vorlage Nr. VII-DS-06186) einsehbar.

Rechtsbehelf:

Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen 
Plan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.

Die hier gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen nach dem BauGB haben 
keinen Einfluss auf bestehende Rückübertragungsansprüche bzw. 
Entschädigungsansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener 
Vermögensfragen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Abs. 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 436  
"Verbrauchermarkt Lindenthaler Hauptstraße",  

Leipzig-Nordwest –Satzungsbeschluss

die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGemO 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt
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Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 436 " Ver-
brauchermarkt Lindenthaler Hauptstraße " (fett umrandet), 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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§

Bebauungsplan Nr. 468  
„Gerichtsweg/Täubchenweg", Leipzig-Südost, 

Aufstellungsbeschluss 

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 20.01.2022 die Aufstel-
lung des Bebauungsplans Nr. 468 "Gerichtsweg/Täubchenweg" nach § 
2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Dieser Beschluss wird 
hiermit bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Er ist im Stadt-
planungsamt, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, 
Zimmer 498 niedergelegt und kann während der Dienststunden

Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

für die Dauer von zwei Wochen kostenlos eingesehen werden, er ist 
auch im Internet über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 
abrufbar unter https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-06173). 

Das Plangebiet für den Bebauungsplan Nr. 468 befindet sich in Leipzig 
Südost, im Ortsteil Reudnitz-Thonberg zwischen Frommannstraße, 
Crusiusstraße, Täubchenweg und Gerichtsweg (entsprechend karten-
mäßiger Darstellung). 

Um städtebaulichen Missständen vorzubeugen, soll mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes unter Einbeziehung der Maßstäbe für die 
doppelte Innenentwicklung und zur klimatischen Verbesserung das 
anzuwendende Planungsrecht für künftige Bebauungen geklärt und 
definiert werden. Im Ergebnis soll der Bebauungsplan eine städtebau-
liche Gesamtlösung zur Sicherung von Freiraumnutzungen und zur 
angemessenen Nachverdichtung unter Berücksichtigung der stand-
ortspezifischen Belange und Anforderungen liefern. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 468 "Gerichtsweg/Täubchenweg" 
(fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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§

Bebauungsplan Nr. 467  
"Erweiterung Stadtteilzentrum Leutzsch",  
Leipzig Alt-West – Aufstellungsbeschluss 

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 20.01.2022 die Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 467 "Erweiterung Stadtteilzentrum 
Leutzsch" nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB). Er ist im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-Luther-
Ring 4 – 6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 niedergelegt und kann während 
der Dienststunden

Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

für die Dauer von zwei Wochen kostenlos eingesehen werden, er ist 
auch im Internet über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 
abrufbar unter https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-04936). 

Das Plangebiet für den Bebauungsplan Nr. 467 befindet sich in Leip-
zig Alt-West, im Ortsteil Leutzsch zwischen Georg-Schwarz-Straße, 
Rückmarsdorfer Straße und Junghanßstraße und überplant in großen 
Teilen den bereits vorhandenen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 230 „Stadtteilzentrum Leutzsch“ (entsprechend kartenmäßiger 
Darstellung). 

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Neuordnung und 
Aufwertung des Nahversorgungszentrums für den Stadtteil Leutzsch. 
Entlang der Rückmarsdorfer Straße/Junghanßstraße soll ein weiteres 
Wohn- und Geschäftshaus für Büro, Ärzte- und Dienstleistungsbe-
triebe entstehen, in dem auch der bereits im Innenhof angesiedelte 
Lebensmitteldiscounter untergebracht wird. Die damit freiwerdende 
Verkaufsfläche soll zusätzlich dem ebenfalls bereits bestehenden Voll-
sortimenter zugeordnet werden. Des Weiteren sollen die Leutzsch-Ar-
kaden an der Georg-Schwarz-Straße um ein zusätzliches Geschoss für 
Kleinstwohnungen (Studentenapartments) und Räumlichkeiten im 
Gastronomie-/ Eventbereich erweitert werden. 

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 467 "Erweiterung Stadtteilzent-
rum Leutzsch" (schraffiert) und Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 230 (fett umrandet) 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: "Anbau von zwei Balkonsträngen, 
Brockhausstraße 49", Leipzig, Gemarkung Schleußig, Flurstück 215/d

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 02.02.2022 unter dem Aktenzeichen 
63-2021-013023-VV-63.31-SLO einen Bescheid mit folgendem verfügenden 
Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: "Anbau von zwei Balkonsträn-

gen, Brockhausstraße 49", Leipzig, Gemarkung Schleußig, Flurstück 
215/d, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen. 
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift in 
04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager Straße 
118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch 
kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsver-
fahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung:
Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder über das 
besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner Posteingang 
jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 
VwVfG erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-Mail 
in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß § 5 Abs. 
5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landesdirek-
tion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird auf-
grund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 
3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber den 
Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 0341 
/ 123-5126 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: "Antrag Tektur zur Baugenehmigung, 
Theresienstraße neben 10" (Bahndamm EÜ Theresienstraße),  

Leipzig , Gemarkung Eutritzsch, Flurstücke 236/3, 2733/40
Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 27.01.2022 unter dem Aktenzeichen 
63-2021-012988-VV-63.12-SMA einen Bescheid mit folgendem verfügen-
den Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: "Antrag Tektur zur Baugeneh-

migung, Theresienstraße neben 10" (Bahndamm EÜ Theresienstraße), 
Leipzig , Gemarkung Eutritzsch, Flurstücke 236/3, 2733/40, im Ge-
nehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagenvorbehalte. 
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift in 
04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager Straße 
118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch 
kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsver-
fahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung:
Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder über das 
besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner Posteingang 
jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 
VwVfG erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-Mail 
in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß § 5 Abs. 
5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landesdirek-
tion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird auf-
grund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 
3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber den 
Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/123-5239 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: "Nachträglicher Antrag auf  
Genehmigung für den Austausch der Holzbalkendecke im Badezimmer 

der WG 1. OG mitte durch eine Stahlbetondecke mit Stahlunterzug,  
Virchowstraße 24", Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 1130

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 15.02.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-013877-VV-63.30-UKR einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: "Nachträglicher Antrag 

auf Genehmigung für den Austausch der Holzbalkendecke im 
Badezimmer der WG 1. OG mitte durch eine Stahlbetondecke mit 
Stahlunterzug, Virchowstraße 24", Leipzig, Gemarkung Gohlis, 
Flurstück 1130, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagenvorbehalte. 
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
Der Widerspruch kann unter_abd@leipzig.de durch E-Mail oder über 
das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner Post-
eingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a 
Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch unter_info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß 
§ 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/123-5127 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: "Errichtung einer Dachterrasse und 
Änderung Grundriss WE 15 im Zuge der Errichtung der Dachterrasse  

Georg-Schumann-Straße 2", Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2699/w
Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 08.02.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-013308-VV-63.20-VHO einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
Die Baugenehmigung für das Vorhaben: "Errichtung einer Dachter-
rasse und Änderung Grundriss WE 15 im Zuge der Errichtung der 
Dachterrasse Georg-Schumann-Straße 2", Leipzig, Gemarkung Leipzig, 
Flurstück 2699/w, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.
 - Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen
 - Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-

gung aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
Der Widerspruch kann unter_abd@leipzig.de durch E-Mail oder über 
das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner Post-
eingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a 
Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch unter_info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß 
§ 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/123-5152 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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